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Verordnung der Einwohnergemeinde Lyssach über die
Berechtigungsregelung GERES (V GERES)

Der Gemeinderat der Einwohnergemeinde Lyssach,
gestützt auf Artikel 8 des Gesetzes vom 10. März 2020 über die zentralen
Personendatensammlungen (Personendatensammlungsgesetz, PDSG)1) und
Artikel 18 Absatz 4 der Verordnung vom 20. Januar 2021 über die Gemeinde-
registersysteme-Plattform (GERES V)2), beschliesst.

Gegenstand Art. 1 Diese Verordnung regelt,

1 die Antrags- und Zugriffsrechte sowie den Zugriff über Systeme auf zent-
rale Personendatensammlungen nach Artikel 4 Absatz 1 lit. b) PDSG.

2 Sie beinhaltet die Berechtigungsregeln der Einwohnergemeinde
Lyssach für:

die Gemeinderegister-Plattform (GERES-Plattform) nach Artikel 18
GERES V, welche über die Antrags- und Zugriffsrechte gemäss Anhang
3 GERES V hinaus gehen.

Geltungsbereich ^rt, 2

1 Diese Verordnung gilt für die folgenden Einheiten der Einwohnerge-
meinde Lyssach:

a) unterstellte Organisationseinheiten ohne eigene Rechtspersönlich-
keit,

b) beaufsichtigte selbständige Trägerinnen und Träger öffentlicher Auf-
gaben,

c) Beauftragte, die im Auftrag der Behörde Personendaten bearbeiten
(Art. 16 des Datenschutzgesetzes vom 19. Februar 1986 [KDSG]3)).
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2 Die berechtigten Einheiten, Funktionen und Systeme werden pro zent-
rale Personendatensammlung im nachfolgend genannten Anhang
aufgeführt:

für die GERES-Plattform im Anhang 1

Die Benutzerkonten der berechtigten Einheiten, Funktionen und Systeme
werden anhand der Anhänge erstellt.

Stellungnahme der f^y^ 3
kommunalen Daten-

Die kommunale Datenschutzaufsichtsstelle hat zum Erlass und zu jeder An-
derung Stellung genommen, mit Vermerk in den Anhängen.

Inkrafttreten Art. 4

1 Diese Verordnung tritt per 1. März 2022 in Kraft.

2 Sie hebt alle ihr widersprechenden Vorschriften, insbesondere die
GERES/ZPV (V-GERES ZPV) vom 24. Mai 2016 auf.

So beraten und beschlossen durch den Gemeinderat Lyssach am
28. Februar 2022.

Lyssach,

28. Februar 2022

GEMEINDERAT LYSSACH

Der Präsident

r

//. ^^y^^?

Der retär

Ste n Flück e
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Anhang 1 zu Artikel 2 Absatz 2
(Stand 28.02.2022)

Berechtigungsregeln der Einwohnergemeinde Lyssach für die GERES-Plattform

GERES-Profile und -
Funktionalitäten nach
den Anhängen 1 und 2
GERES V i
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1. 2 S steme iCam
1.2. 1 iCampus

us Antra srecht: Schulleitun und Stv. Schulleitun , Schulsekretariat und Stv. Schulsekretariat

Entwicklung, Wartung, Betrieb
und Support: Campus Soft-
wäre AG
Zweck: Verwalten der Schüle-
rinnen und Schüler durch die
Schulteitun Gde. Alle Alte Alle Alle Alle Alle

Stellungnahmen der kommunalen Datenschutzaufsichtsstelle:

Datum Version
11. 01. 2022

Datum Stellun nähme
10. 02. 2022


